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RS OGH 1953/2/18 2Ob83/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1953

Norm

ABGB §986 B3

Rechtssatz

Es ist nicht sittenwidrig, daß ein Vertragsteil schon für einen bestimmten Zeitraum vor Vertragsabschluß das Risiko

einer allfälligen Erhöhung des Lebenskostenindex im Vergleich zu der ihm bekannten Indexzi7er für einen früheren

Zeitpunkt und damit eine Erhöhung des noch aushaftenden Kaufpreises übernommen hat, wenn die allfällige

Mehrleistung an Entgelt dem eindeutig erklärten Vertragswillen entsprach.
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